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Wichtige Ereignisse

02. Juli 2018
Präsentation des Gedenkbuchs für die Münchener Opfer der

nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde im Auditorium des 

NS-Dokumentationszentrums München

04. Juli 2018
Psychiatrie im Herzen Schwabings | Symposium des kbo-Isar-

Amper-Klinikums

14. Juli 2018
Psychiatrie im Dialog | 7. Symposium und Workshops im kbo-Inn-

Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

20. Juli 2018
Jubiläumsfeier 10 Jahre akn und autkom

19. September 2018
Talk Seelische Gesundheit im kbo-Inn-Salzach-Klinikum | 

Seelische Gesundheit über die Lebensspanne

28. September 2018
20 Jahre Forensik am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

30. September 2018
Benefizkonzert im Herkulessaal der Residenz zugunsten des  

kbo-Kinderzentrums München

01. Oktober 2018
Jubiläumsfeier 20 Jahre kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

04. Oktober 2018
Eröffnung kbo-Tageskliniken Berg am Laim

11./12. Oktober 2018
Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung empirisch

begründeter Therapieansätze bei schizophrenen Menschen am 

kbo-Isar-Amper-Klinikum

12. Oktober 2018  
Herbstsymposium kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

12. Oktober 2018  
Tag der offenen Tür am kbo-Isar-Amper-Klinikum Fürstenfeld-

bruck

18./19. Oktober 2018
2. kbo-Fachtag Pflege

20. Oktober 2018  
11. Psychiatrisches Symposium am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Freilassing

25. Oktober 2018  
10-jähriges Jubiläum des dualen Bachelorstudiengangs Pflege an 

der Hochschule München

30. Oktober 2018  
kbo-Strategietag und kbo-Führungskräfte-Forum

04. November 2018
Podiumsdiskussion Erinnerungskultur „Vergeben und 

Vergessen?“ aus der Reihe Salon Zukunft Heimat im Kleinen 

Theater Haar

07. November 2018
Demenz verstehen und behandeln | Symposium des kbo-Inn-

Salzach-Klinikums

14. November 201
Jahrestreffen der bayerischen Psychotherapiestationen am kbo-

Isar-Amper-Klinikum

30. November 2018 
50 Jahre kbo-Kinderzentrum München | Symposium 

Sozialpädiatrie – State of the Art und Zukunftsperspektiven
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Tätigkeit des Verwaltungsrates 

3. Sitzung am 24. Juli 2018

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,  
Billigung des geprüften Konzernabschlusses
Die Jahresabschlüsse 2017 aller kbo-Gesellschaften wurden 

von der Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

geprüft und erhielten uneingeschränkte Bestätigungsvermerke. 

Schwerpunkte der Prüfung lagen im Bereich Rechnungswesen, 

Patientenmanagement, Anlagevermögen, Verbindlichkeiten, Bud-

gets und Erlöse. Der kbo-Konzernabschluss 2017 wurde gemäß 

Publizitätsgesetz vom Verwaltungsrat gebilligt. 

Die Verwaltungsratsmitglieder dankten allen kbo-Mitarbeitenden 

für ihren engagierten Einsatz. Ihr umsichtiges Handeln stellt die 

stabile wirtschaftliche Basis von kbo sicher und ist somit die 

Grundlage für die Versorgung unserer Patienten und die Voraus-

setzung für künftige Herausforderungen im Gesundheits- und 

Sozialwesen.

Prüfungsausschuss 
In der Sitzung berichtete Nikolaus Schrenk, Leiter des Vor-

standsbereichs Governance Consulting, über die Umsetzung der 

europäischen Datenschutzgrundverordnung bei kbo. Weiterer  

Themenschwerpunkt war das Compliance-Management-

System bei kbo. Ein Compliance-Management-System fasst alle 

Maßnahmen zusammen, die sicherstellen, dass alle Gesetze, 

Vorschriften und rechtlichen Rahmenbedingungen bei kbo 

eingehalten werden. Es gewährleistet somit die Rechtssicherheit 

unserer Arbeit. Zu den Maßnahmen zählt beispielsweise, dass 

der kbo-Ehrenkodex zur Vorbeugung von Korruption eingeführt 

wurde. 

Die wesentlichen Elemente eines Compliance-Management-

Systems sind bei kbo bereits vorhanden und werden im nächsten 

Schritt beschrieben. Die Berichterstattung im kbo-Verwaltungsrat 

erfolgt jährlich mit dem Jahresbericht des kbo-Vorstandsbereichs 

Governance Consulting.

kbo-Talentmanagement
In den kommenden Jahren werden drei kbo-Geschäftsführungen 

neu besetzt werden, da die derzeitigen Stelleninhaber die 

Altersgrenze für den gesetzlichen Ruhestand erreichen. In der 

Sitzung wurden bereits erste Maßnahmen zur Nachfolgeplanung 

vorgestellt.  

Hierzu zählen die strukturierte Talentsichtung und -entwicklung 

von internen Kandidatinnen und Kandidaten. Geplant ist neben 

der Management-Potenzial-Analyse ein 1,5- bis 2-jähriges Ent-

wicklungsprogramm.  

Die Stellenbesetzung selbst erfolgt dann gemäß der Dienstan-

weisung zur Stellenbesetzung der 1. und 2. Führungskräfteebe-

ne, die der kbo-Verwaltungsrat im März 2017 beschlossen hat. 

Sie regelt unter anderem die Ausschreibung und den Auswahl-

prozess, die Zusammensetzung der Findungskommission, die Ab-

berufung und Bestellung sowie die Beteiligung des Betriebsrats.

Sonstiges
Weitere Themen der Sitzung waren die Umsetzung 

des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes 

(BayPsychKHG), die Prüfung des Betriebs eines Medizinischen 

Versorgungszentrums in Bad Tölz und ein Sachstandsbericht zur 

Bauplanung des kbo-Kinderzentrums München. 

4. Sitzung am 16. Oktober 2018

1. Halbjahresbericht 2018
Der kbo-Verwaltungsrat nahm den konsolidierten Bericht über 

das erste Halbjahr 2018 zur Kenntnis. Gemäß Hochrechnung 

liegt das Jahresergebnis 2018 mit einer leichten Ergebnisverbes-

serung im Plan.  

Die Risikoinventur ist Teil des Halbjahresberichts und wurde 

ebenfalls zur Kenntnis genommen. Auch der Statusbericht zu den 

kbo-weiten strategischen Maßnahmen und Projekten ist fester 

Bestandteil des Halbjahresberichts an den kbo-Verwaltungsrat.

Bestellung des Abschlussprüfers  
Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wurde die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner bestellt.

Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums 
(MVZ) in Bad Tölz 
In Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 

wird erstmals ein Medizinisches Versorgungszentrum unter dem 

Dach von kbo eröffnet. kbo wird eine niedergelassene Praxis mit 

1,5 Kassensitzen in Bad Tölz übernehmen, um das Angebot vor 

Ort auch in Zukunft für die Patientinnen und Patienten sicherzu-

stellen. 

Die gGmbH kbo-Medizinisches Versorgungszentrum Bad Tölz 

wird als Tochtergesellschaft der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 

ins Handelsregister eingetragen werden. Zum Geschäftsführer 

wurde Gerald Niedermeier bestellt, Prof. Dr. Michael Landgrebe 

erhält als ärztlicher Leiter des kbo-MVZ Prokura.

Aktuelles aus der kbo-Krankenhausplanung
Die psychosomatische und psychiatrische Tagesklinik des 

kbo-Inn-Salzach-Klinikums an der Kreisklinik Ebersberg ist im 

September 2018 unter Führung des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in 

Betrieb gegangen. Die Tagesklinik umfasst 30 psychiatrische und 

psychosomatische Plätze. 
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Ebenfalls erfolgreich gestartet sind die Tagesklinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie und die Gerontopsychiatrische Tagesklinik 

mit Gedächtnissprechstunde des kbo-Isar-Amper-Klinikums 

München Berg am Laim.

Weitere Themen
Außerdem in der Sitzung behandelt wurden:  

• der Abschluss einer Zweckvereinbarung für den kbo-Standort 

   Agatharied und die Änderung des Nutzungsüberlassungs- 

   vertrags,  

• die Vermietung von Wohnraum durch kbo an Mitarbeitende,  

• die Freigabe des 1. Bauabschnitts des Neu- und Erweiterung- 

   baus am kbo-Kinderzentrum München, 

• die Krankenhausfinanzierung unter den besonderen  

   Bedingungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der  

   Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und  

   psychosomatische Leistungen (PsychVVG) einschließlich einem 

   Sachstandsbericht zu den Personalvorgaben in der Psychiatrie, 

• die Beleihung hoheitlicher Aufgaben gemäß PsychKHG an 

   Kliniken in privatrechtlicher Organisationsform, 

• die Weiterentwicklung des Regionalisierungskonzeptes und 

• die Information über ein „Memorandum of Understanding“ 

   des kbo-Isar-Amper-Klinikums mit der Hochschule für  

   angewandte Wissenschaften München zur künftigen  

   Zusammenarbeit.

 
5. Sitzung am 04. Dezember 2018

Zusammensetzung
Erstmalig tagte das Gremium in seiner neuen Zusammenset-

zung. Den Vorsitz hat weiterhin Bezirkstagspräsident Josef 

Mederer inne. Zu seiner Stellvertretung wurde Rainer Schneider, 

Stellvertretender Bezirkstagspräsident, zu Beginn der ersten 

gemeinsamen Sitzung gewählt. Der kbo-Verwaltungsrat setzt 

sich aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern zusammen 

(Stellvertretungen in Klammern):

Vorsitz:   Bezirkstagspräsident Josef Mederer, CSU  

  (Rainer Schneider, FW) 

Alexandra Bertl, CSU  (Sebastian Friesinger, CSU) 

Sylvio Bohr, Grüne   (Elisabeth Janner, Grüne) 

Maria Grasser, FW   (Ludwig Bayer, FW) 

Dr. Rainer Großmann, CSU  (Gabriele Off-Nesselhauf, CSU) 

Irmgard Hofmann, SPD  (Michael Asam, SPD) 

Josef Loy, CSU   (Thomas Schwarzenberger, CSU) 

Peter Münster, FDP   (Dr. Claus Wunderlich, FDP) 

Rainer Schneider, FW  (Anton Speer, FW) 

Anton Speierl, Grüne  (Georg Buchwieser, Grüne) 

Daniel Stanke, AfD   (Oskar Lipp, AfD) 

Friederike Steinberger, CSU  (Birgit Hainz, CSU) 

Petra Tuttas, Grüne   (Ulrike Goldstein, Grüne)

Darüber hinaus vertritt Josef Schwarzenböck, Betriebsratsvor-

sitzender kbo-Inn-Salzach-Klinikum, die Interessen der Mitar-

beitenden von kbo (Claudia Meyer, kbo-Isar-Amper-Klinikum). 

Ulrike Wenzig ist als Vertreterin der Bezirksverwaltung dauerhaft 

beigeladen, Stefan Getzlaff als Vertreter der Kämmerei des 

Bezirks Oberbayern. Der Vorstand von kbo nimmt verpflichtend 

an den Sitzungen teil.

Vorstellung kbo, Rechte und Pflichten des  
kbo-Verwaltungsrates
Einleitend stellten Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender kbo, 

und Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Vorstand kbo, die 

Struktur, Organe, Angebote und Leistungen des Unternehmens 

vor. Anschließend informierten sich die neu gewählten und die 

bestehenden Mitglieder des kbo-Verwaltungsrates in einem Vor-

trag über ihre Rechte und Pflichten als Aufsichtsgremium eines 

Kommunalunternehmens.  

Darüber hinaus erhielten sie eine Sammlung der Grundlagen 

ihrer Arbeit, wie die Satzung des kbo-Kommunalunternehmens, 

die Geschäftsordnung des kbo-Verwaltungsrates, den Corporate 

Governance Kodex und die Gutachten zur Verschwiegenheit und 

zur Haftung. Die Broschüre ist als PDF im Internet unter  

www.kbo.de/informationen abrufbar.

Prüfungsausschuss
Nikolaus Schrenk, kbo-Vorstandsbereichsleiter Governance 

Consulting, stellte einleitend eine Auswahl der wesentlichen 

Prüfungen in den vergangenen fünf Jahren vor. Hierzu zählen 

neben vielen anderen zum Beispiel die kbo-Basisprüfung sowie 

Prüfungen zur Einhaltung der Hygieneverordnung, zur Einhal-

tung der Medizinproduktebetreiberverordnung, zum Umgang 

mit Betäubungsmitteln, zur Sicherheit baren und unbaren 

Zahlungsverkehrs, zum Notfallprozess Speisenversorgung, zur 

Korruptionsprävention, zur Speicherung von Stammdaten in den 

verschiedenen Systemen, zu Wahlleistungen, zur IT-Sicherheit, 

zur Einhaltung der Grundsätze der Speicherbuchführung und zur 

Realisierung von Bauvorhaben.

Die Jahresprüfungsplanung 2019 der Internen Revision wurde 

risikoorientiert unter Einbindung der kbo-Gesellschaften und in 

Abstimmung mit den Jahresabschlussprüfern erarbeitet und im 

kbo-Verwaltungsrat vorgestellt. Ebenso erfolgte ein Zwischenbe-

richt zur kbo-Basisprüfung 2018.
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sicher ein großer Erfolg“, ergänzt Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher 

Direktor des kbo-Isar-Amper-Klinikums.

Dank wurde der Staatsregierung auch dafür gezollt, dass 

sie sich mit 7,7 Mio. Euro jährlich an der Finanzierung der 

Krisendienstleitstellen in ganz Bayern beteiligt. Diese Leitstellen 

sind als fachärztlich begleitete Koordinationsstrukturen für die 

flächendeckenden Krisenangebote ein Herzstück. „Die Sicherung 

der Finanzierung dieser Strukturen durch den Freistaat stellt 

einen Meilenstein für die Nachhaltigkeit und Qualität der 

Krisendienste dar“, stellt Martin Spuckti fest.

Fixierung in der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung 
Am 24. Juli 2018 verkündete das Bundesverfassungsgericht 

sein Urteil zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

an die Fixierung von Patienten in der öffentlich-rechtlichen 

Unterbringung. Als sachverständige Auskunftsperson hatte das 

Gericht unter anderem Prof. Dr. med. Peter Brieger, Ärztlicher 

Direktor des kbo-Isar-Amper-Klinikums, angehört.

Die Fixierung von Patienten stellt einen Eingriff in deren Grund-

recht auf Freiheit der Person dar. Aus dem Freiheitsgrundrecht 

sowie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergeben sich strenge 

Anforderungen an die Rechtfertigung eines solchen Eingriffs: Die 

gesetzliche Ermächtigungsgrundlage muss hinreichend bestimmt 

sein und den materiellen und verfahrensmäßigen Anforderungen 

genügen. 

Bei einer nicht nur kurzfristigen 5-Punkt- oder 7-Punkt-Fixierung 

handelt es sich um eine Freiheitsentziehung, für die Art. 104 

Abs. 2 GG den weiteren, verfahrensrechtlichen Vorbehalt einer 

richterlichen Entscheidung vorsieht. Aufgrund ihrer besonderen 

Eingriffsintensität ist die nicht nur kurzfristige Fixierung sämt-

licher Gliedmaßen auch im Rahmen eines bereits bestehenden 

Freiheitsentziehungsverhältnisses als eigenständige Freiheitsent-

ziehung zu qualifizieren, die den Richtervorbehalt abermals aus-

löst, von einer richterlichen Unterbringungsanordnung also nicht 

gedeckt ist. Aus Art. 104 Abs. 2 Satz 4 GG folgt ein Regelungs-

auftrag an den Gesetzgeber, verfahrensrechtliche Bestimmungen 

für die richterliche Anordnung freiheitsentziehender Fixierungen 

zu treffen.

Mit dieser Begründung hat der Zweite Senat des 

Bundesverfassungsgerichts auf zwei Verfassungsbeschwerden 

hin mit dem verkündetem Urteil die einschlägige Vorschrift des 

Landes Baden-Württemberg für verfassungswidrig erklärt und 

Strategie und Entwicklung

Neues PsychKHG im Bayerischen Landtag 
verabschiedet 
Die gemeinsamen Anstrengungen der psychiatrischen Kliniken 

in Bayern mit allen psychiatrischen Versorgungspartnern, 

Angehörigen- und Betroffenen-Organisationen haben sich 

gelohnt. Nicht zuletzt auch die große politische Unterstützung 

durch den Bayerischen Bezirketag und weitere Unterstützer 

haben dazu beigetragen, dass dieses Gesetz tatsächlich als 

Hilfegesetz für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

bezeichnet werden kann, fassen der kbo-Vorstand Martin Spuckti 

und Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach den Erfolg zusammen.

„Ich freue mich, dass wir mit dem PsychKHG nun ein modernes 

und zukunftsweisendes Gesetz zur Versorgung – und wenn 

nötig Unterbringung – von psychisch kranken Menschen in 

Bayern haben“, sagte der kbo-Verwaltungsratsvorsitzende Josef 

Mederer.

Für die Umsetzung dieses Gesetzes in den Klinikalltag 

müssen nun noch konkrete Umsetzungsvorschriften erlassen 

werden. „Unsere Praktiker in den kbo-Kliniken sind sehr gerne 

bereit, auch in dieses Verfahren ihre Erfahrung und Expertise 

engagiert einzubringen. Die Zielsetzung des Hilfeteils in dem 

Gesetz, nämlich die Entstigmatisierung von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen, zum Beispiel durch den 24/7-Ausbau 

des niederschwelligen Krisendienstes, wird auch für uns in 

Oberbayern herausfordernd“, konstatiert Borrmann-Hassenbach.

Besonders umstritten war bei den Fachleuten und den 

Betroffenen die zunächst im Gesetzentwurf vorgesehene 

„Unterbringungsdatei“, die nun vollständig aus dem Gesetz 

verbannt wurde, weil abzusehen war, dass mit deren Etablierung 

alle Antistigma-Bemühungen und Erfolge der vergangenen 

Jahrzehnte zunichte gemacht worden wären. 

Einer weiteren wichtigen Forderung insbesondere der 

medizinischen Experten wurde in dem verabschiedeten 

Gesetz nachgekommen, nämlich dass öffentlich-rechtliche 

Unterbringungen in der Psychiatrie nur bei fehlender 

Selbstbestimmungsfähigkeit eines Menschen aufgrund einer 

psychischen Erkrankung möglich ist. Dies hätten die Mediziner 

in Bayern gerne noch etwas klarer geregelt gesehen, so Prof. 

Dr. Peter Zwanzger, kbo-Sprecher der Ärztlichen Direktoren 

und Mitglied des Aktionsbündnisses zum bayerischen 

PsychKHG. „Wenn 10 von 11 wichtigen Forderungen unseres 

Aktionsbündnisses zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf 

erfolgreich von der Staatsregierung aufgegriffen wurden, ist das 
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bestimmt, dass der baden-württembergische und der bayerische 

Gesetzgeber – der bislang keine spezielle Rechtsgrundlage für 

Fixierungen erlassen hat – verpflichtet sind, bis zum 30. Juni 

2019 einen verfassungsgemäßen Zustand herbeizuführen.

„Rechtssicherheit für Patienten und Mitarbeiter“ 

Im Januar 2018 war Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Direktor 

des kbo-Isar-Amper-Klinikums, als einer von mehreren 

Experten, zu einer Anhörung zum Thema „Fixierung“ vor das 

Bundesverfassungsgericht geladen worden. Schon in dieser 

Anhörung konnte deutlich gemacht werden, dass sich die 

Fachexperten unisono für solche hoheitlichen Sachverhalte 

wie freiheitsbeschränkende Maßnahmen in den Kliniken 

Rechtssicherheit auch und gerade für die Mitarbeitenden in den 

Kliniken gewünscht haben. 

Der nun vom Bundesverfassungsgericht vorgezeichnete Rahmen 

mit der Einführung eines richterlichen Genehmigungsvorbehalts 

für in besonderem Ausmaß freiheitsentziehende 

Grundrechtseinschränkungen hat diese Klarstellung gebracht. In 

der Folge müssen nun in den Ländern Verwaltungsvorschriften 

erarbeitet werden, wie dieser Rahmen konkret in der Praxis 

flächendeckend umgesetzt wird. Das Urteil schafft auch 

Rechtssicherheit für Patienten und ihre Angehörigen, denn 

künftig kann ein Patient nach jeder auch kurzfristigen 

Fixierung eine Überprüfung der rechtlichen Zulässigkeit der 

Fixierungsmaßnahme verlangen.

„Noch nicht eindeutig geklärt scheint allerdings der Umgriff 

dieses Rechtsrahmens zu sein, da sich das Urteil auf die 

öffentlich-rechtlichen Unterbringungen bezieht und noch nicht 

klargestellt ist, ob es auch analog für den zivilrechtlichen Bereich 

gilt. Dieser Sachverhalt wird sich aber gewiss in Kürze klären, 

eine schriftliche Anfrage dazu an das Bundesjustizministerium 

ist schon unterwegs“, so Vorstand Dr. Margitta Borrmann-

Hassenbach.

Dem Urteil vorangegangen war eine Verfassungsbeschwerde 

von zwei Betroffenen aus Bayern und Baden-Württemberg. Sie 

hatten geklagt, nachdem gegen ihren Willen Zwangsmaßnahmen 

durchgeführt worden waren. Nun folgte das Urteil der Richter 

in Karlsruhe. Danach stellt die Fixierung sämtlicher Gliedmaßen, 

wenn sie länger als 30 Minuten dauert, eine Freiheitsentziehung 

und nicht nur eine Freiheitsbeschränkung dar, weshalb eine 

solche Zwangsmaßnahme nur noch nach richterlicher Anordnung 

durchgeführt werden darf. 

Klare Grenzen für Zwang: Bundesverfassungsgericht und 

neue DGPPN-Leitlinie geben Maßstäbe vor 

Auch die DGPPN begrüßt das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes, Zwangsmaßnahmen im 

Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung nur nach 

Richtervorbehalt zuzulassen. Das Bundesverfassungsgericht 

hat mit seinem Urteil klare Grenzen für die Anordnung 

von freiheitsentziehenden Maßnahmen festgelegt. Mit der 

Veröffentlichung der neuen S3-Leitlinie „Verhinderung von 

Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei 

Erwachsenen“ legt die DGPPN einen Katalog an Empfehlungen 

vor, die das Auftreten einer gefährlichen Situation verhindern 

und Zwang grundsätzlich vermeiden helfen. Damit folgt sie der 

Überzeugung, dass Freiheitsentzug durch Zwang nicht nur eine 

Frage des Grundrechts, sondern auch ethischen Handelns und der 

Menschenwürde ist.

Mit seinem Urteil bestätigt das Bundesverfassungsgericht 

die Forderung der DGPPN, in der sich auch die Ärztlichen 

Direktoren und Chefärzte der kbo-Kliniken engagieren, wonach 

freiheitsentziehende Maßnahmen unter Zwang grundsätzlich 

nur nach Richtervorbehalt zum Einsatz kommen dürfen. „Das 

ist ein sehr erfreuliches Urteil“, kommentiert DGPPN-Präsident 

Arno Deister, der die Position der Fachgesellschaft Anfang des 

Jahres in Karlsruhe vertreten hatte, die Urteilsverkündung. „Es 

schafft klare, längst überfällige Regeln, die für alle verbindlich 

sind. Es kann nicht sein, dass in unserem Land aufgrund von 

Personalmangel und einer schlechten Infrastruktur nicht 

alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, um auf 

Zwang zu verzichten. Dem muss sich auch eine moderne und 

aufgeschlossene Gesellschaft verpflichtet fühlen. Unsere heute 

zeitgleich mit Karlsruhe veröffentlichte neue S3-Leitlinie zur 

„Verhinderung von Zwang“ zeigt, wie es besser geht. Eine Reihe 

wissenschaftlich belegter Empfehlungen gibt hier allen in der 

psychiatrischen Versorgung Tätigen eine hilfreiche Orientierung.“

Mit ihrer aktuellen Leitlinie „Verhinderung von Zwang: 

Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens 

bei Erwachsenen“ stellt die DGPPN einen Katalog 

behandlungsrelevanter Empfehlungen auf Basis internationaler 

wissenschaftlicher Studien vor. Sie richtet sich an alle 

psychiatrischen Professionellen in Klinik und Praxis, ist aber 

auch als Information für Betroffene, Angehörige und gesetzliche 

Betreuer sowie Krankenhausträger und Kommunen gedacht. 

Ausgehend von der Tatsache, dass Zwangsmaßnahmen eine 

große Belastung für die Betroffenen darstellen, muss das Ziel 

einer jeden Intervention die Deeskalation und Vermeidung 

von Maßnahmen gegen den Willen von Menschen mit einer 
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psychischen Erkrankung sein. Die DGPPN folgt damit der 

Überzeugung, die von kbo und allen Direktorien mitgetragen 

wird, dass eine patientenorientierte, zeitgemäße und humane 

Psychiatrie eine Frage der Menschenwürde ist und somit 

einer angemessenen personellen, baulichen und finanziellen 

Ausstattung bedarf. Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

muss in unserer Gesellschaft größtmögliche Freiheit und Teilhabe 

möglich sein.

Empfehlungen der Leitlinie zur Vermeidung von Gewalt und 

Zwang betreffen unter anderem 

• eine quantitativ und qualitativ ausreichende  

   Personalausstattung, Schulung von Mitarbeitern in 

   Deeskalationstechniken und Strategien im Umgang mit 

   aggressivem Verhalten, 

• Einsatz von Behandlungsvereinbarungen und Krisenplänen 

   zwischen psychiatrischen Professionellen und psychisch 

   erkrankten Menschen („Verhandeln anstatt Behandeln“) und 

• geeignete und qualitativ hochwertige Architektur.

Die Leitlinie wurde federführend von der DGPPN in 

Zusammenarbeit mit 22 Fachgesellschaften, Berufs-, 

Angehörigen- und Betroffenenverbänden erarbeitet und 

finanziert und erfüllt mit der Qualitätsstufe S3 den höchsten 

methodischen Standard. Das für die Entwicklung der Leitinie 

verantwortliche 20-köpfige Expertengremium war interdisziplinär 

und trialogisch besetzt.

Die DGPPN beteiligt sich seit vielen Jahren intensiv an der 

gesellschaftlichen Diskussion zu diesem Thema und hatte sich 

zuletzt im Zusammenhang mit der Neuregelung des Bayerischen 

Psychiatrie-Kranken-Hilfe-Gesetzes kritisch positioniert.

kbo-Innovationspreis Mental Health 
und Sozialpsychiatrie 2018/2019 
Der kbo-Innovationspreis prämiert alle zwei Jahre empirische 

und praxisbezogene wissenschaftliche Arbeiten auf dem 

Gebiet Mental Health und Sozialpsychiatrie. So fördern wir 

die praxisrelevante Forschung und Wissenschaft für eine 

stetige Verbesserung der Versorgung von Menschen mit einer 

psychischen Erkrankung oder seelischen Behinderung. Nutzen 

Sie die Möglichkeit, Ihre Abschlussarbeiten einer fachpolitischen 

Öffentlichkeit vorzustellen.

Ausgezeichnet werden Dissertationen, Master- und Bachelor-

arbeiten. Bewerbungen müssen bis spätestens 31. März 2019 

eingegangen sein. Alle Informationen finden Sie im Internet 

unter www.kbo.de/innovationspreis.

kbo-Strategietag und  
kbo-Führungskräfte-Forum 
Der kbo-Strategietag Ende Oktober 2018 fand mit der ersten und 

zweiten Führungsebene der kbo-Gesellschaften statt und hatte 

das Ziel, die weitere Entwicklung der strategischen Planungen 

mit Abstimmung der wichtigsten Handlungsfelder zu erarbei-

ten. Ein wichtiger Impuls für die engagierten Diskussionen 

lieferten die Analyse der Auswirkungen der Refinanzierung von 

Krankenhausleistungen nach dem neuen PsychVVG (Gesetz zur 

Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psy-

chiatrische und psychosomatische Leistungen) mit detaillierten 

Personalnachweispflichten. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Diskussion zum Thema 

„Steuerungsmöglichkeiten des Versorgungsgeschehens bei 

kbo zwischen vollstationärer, teilstationärer und ambulanter 

psychiatrischer Versorgung“ ergab sich auf Basis der Analy-

se des §21-Datensatzes mit den kbo-weiten Belegungs- und 

Verweildauerdaten nach Diagnosegruppen. Weiteres wichtiges 

Thema war die Digitalisierung, die alle Unternehmensbelange 

und alle Mitarbeitenden betrifft. Auch wurde die Notwendigkeit 

festgestellt, unsere Prozesse und Strukturen immer wieder auf 

sinnvolle Wirtschaftlichkeitsreserven hin zu prüfen, um unseren 

Kernaufgaben in der Patientenversorgung bestmöglich gerecht 

werden zu können. Das Arbeitstreffen mit der ersten und zweiten 

Führungsebene fand dieses Mal im Gesellschaftshaus des kbo-

Isar-Amper-Klinikums München-Ost statt. 

Am Abend schloss sich das kbo-Führungskräfte-Forum im 

Kleinen Theater Haar an, das auch in diesem Jahr von Petra Ertl, 

Leitung des kbo-Vorstandsbereichs Personal und Personalent-

wicklung, moderiert wurde. Eröffnet wurde die Veranstaltung 

von Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Vorsitzender des kbo-

Verwaltungsrates. Stellvertretend für alle Teams und Mitarbeiten-

den von kbo richtete er seinen Dank für das bisher Geleistete an 

die anwesenden Führungskräfte. Ziel müsse es sein, am Ball zu 

bleiben und die sehr guten Leistungen von kbo auch in Zukunft 

zu fördern.

Für den Vorstand von kbo fasste Dr. Margitta Borrmann-Hassen-

bach die Ergebnisse und die wesentlichen Handlungsimpulse 

aus dem vorangegangen kbo-Strategietag zusammen. Für die 

Zukunft bedeutend wird die noch stärkere Hinwendung der 

kbo-Gesellschaften zu einer noch intensiver gestaltenden und 

steuernden Rolle bei wachsendem psychiatrisch-psychotherapeu-

tischen Versorgungsbedarf in einer stark wachsenden Bevölke-

rung in Oberbayern sein. 

Die Krankenhausfinanzierung nach PsychVVG mit Personal-

nachweispflichten und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, aber 

auch die konsequente Weiterentwicklung der Leitlinie „ambu-
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lant – vor teilstationär – vor vollstationär“ bilden hierfür den 

Rahmen. Um diese Herausforderungen erfolgreich angehen zu 

können, müssen die Themen Mitarbeiterbindung, -gewinnung 

und -entwicklung auch künftig einen zentralen Platz bei unseren 

Bemühungen einnehmen. Insbesondere auch die Digitalisierung 

bei kbo in diesen Handlungsfeldern wird für die Gestaltung und 

Weiterentwicklung zukunftsfähiger Versorgungsstrukturen im 

kbo-Verbund wesentlich sein.

Den Abschluss bei den Rednern machte Prof. Dr. Gert Kaluza 

vom GKM-Institut für Gesundheitspsychologie, Marburg. Unter 

dem Titel „Führung und Gesundheit“ widmete er sich der Frage, 

wie Führungskräfte die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden stärken 

können. Seine Modelle und Methoden zählen zu den Grundlagen 

des Moduls 2018 im kbo-Führungskräfte-Curriculums (Pflichtfort-

bildung für alle Führungskräfte).

2. kbo-Fachtag Pflege
Über zahlreiche Interessierte freute sich das Organisationsteam 

des zweitägigen kbo-Fachtags Pflege unter dem Motto „Pflege-

wissenschaft in der Praxis“. Schwerpunkte der Vorträge, Work-

shops und Diskussionen waren die Themen Pflegewissenschaft 

und Akademisierung bei kbo, Wissenstransfer und Praxisprojekte 

der Hochschulen (Kooperationspartner), Pflegewissenschaft in 

der Praxis aus unterschiedlichen Bereichen und Perspektiven.

Über den Posterpreis des kbo-Arbeitskreises Pflegewissenschaf-

ten freute sich Dr. Andreas Fraunhofer, Stabstelle für Pflegeent-

wicklung und Pflegewissenschaft am kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost, Postertitel: „Einladung zur Fallberatung“.

kbo-Inn-Salzach-Klinikum erhält DGPPN-
Zertifizierung
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) bietet seit 2004 

Zertifizierungen für Weiterbildungskliniken bzw. -verbünde, die 

eine gute und breite Ausbildung für Assistenzärzte anbieten. 

Seit 2018 Jahr darf sich auch das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

in Wasserburg mit der DGPPN-Zertifizierung schmücken. „Ich 

persönlich bin stolz, dass wir es geschafft haben“, freut sich Prof. 

Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor des kbo-Klinikums. „Der 

Kriterienkatalog für diese Zertifizierung ist sehr umfangreich, die 

Ansprüche sehr hoch. Wir erfüllen diese Kriterien in allen Fach-

bereichen und durch alle Ebenen – für ein so großes Klinikum ist 

das nicht leicht.“

Im kbo-Inn-Salzach-Klinikum profitieren nicht nur die Patienten, 

sondern auch die Assistenzärzte von dem breiten Angebot. An-

ders als bei kleineren Kliniken können die angehenden Fachärzte 

die verschiedenen Bereiche Psychiatrie, Psychotherapie, Psycho-

somatische Medizin, Geriatrie und Neurologie kennenlernen. Mit 

der DGPPN-Zertifizierung wurde dem kbo-Klinikum nun beschei-

nigt, dass die Ausbildung nicht nur besonders breit gefächert ist, 

sondern auch durchweg höchsten Qualitätsstandards entspricht. 

Autismuskompetenzzentrum Oberbayern 
(autkom) beteiligt sich an EUTB-Projekt
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unter-

stützt und berät alle Menschen mit Behinderungen, von Behinde-

rung bedrohte Menschen, aber auch ihre Angehörigen kostenlos 

und bundesweit in allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe. 

autkom hat die Zusage zur Durchführung der EUTB erhalten, die 

vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ausge-

schrieben worden war.

Gefördert werden niedrigschwellige Beratungsangebote zur Stär-

kung der Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohter Menschen. Der Projektzeitraum 

ist von Juli 2018 bis Dezember 2020 geplant. Die inhaltliche 

Ausgestaltung erfolgt in Kooperation mit dem Selbsthilfeverband 

autismus Oberbayern e. V.

Die Kontakt- und Beratungsstelle von autkom verfügt über 

umfängliche Beratungserfahrung – auch in Fragen der Reha-

bilitation und Teilhabe. Zudem ist sie gut mit der Selbsthilfe 

vernetzt. Dem EUTB-Ziel, die Selbstbestimmung von Menschen 

mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen 

zu stärken, fühlt sich autkom verbunden.

Das EUTB-Projekt ermöglicht autkom, in der direkten Zusam-

menarbeit mit Angehörigen und Menschen mit der Diagnose 

Autismus eine Peer-Beratung für die Bereiche der Rehabilitation 

und Teilhabe aufzubauen. Hierfür werden zwei Fachkraftstellen 

(Teilzeit) und mehrere Stellen für geringfügig beschäftigte Peers 

(Menschen mit Behinderung und Angehörige) sowie ehrenamtli-

che Helfer besetzt. 
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Standortplanung

kbo-Tagesklinik Ebersberg
Anfang September 2018 übernahm das kbo-Inn-Salzach-

Klinikum die psychosomatische Tagesklinik von der Kreisklinik 

Ebersberg. In diesem Zuge wird das bisherige Angebot von 15 

Therapieplätzen auf insgesamt 30 Plätze erweitert. Damit wird 

die Versorgung für psychische Erkrankungen im Landkreis Ebers-

berg deutlich ausgebaut.

Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 

freut sich über den Zuwachs und ist überzeugt, dass die Über-

nahme allen Beteiligten zugutekommt „Dank unserem großen 

Netzwerk und unserem umfassenden Gesamtangebot bündeln 

wir eine enorme Bandbreite an Fachwissen und Erfahrung. 

Davon profitiert jeder einzelne unserer Standorte.“ 

Für die bestehenden Patienten der Tagesklinik Ebersberg ändert 

sich nicht viel: Die Tagesklinik bleibt zunächst in ihren bisherigen 

Räumlichkeiten an der Von-Scala-Straße 1. Auch die Mitarbei-

ter sind wie gewohnt vor Ort. Insgesamt steht im Landkreis 

Ebersberg im Bereich Psychosomatik, Psychiatrie und Psychothe-

rapie nun ein erweitertes wohnortnahes und niederschwelliges 

Angebot zur Verfügung und damit eine weitere Verbesserung der 

Versorgung von Menschen mit seelischen Erkrankungen.  

kbo-Tagesklinik München Berg am Laim
Unter einem Dach bieten eine psychiatrische und eine geron-

topsychiatrische Tagesklinik des kbo-Isar-Amper-Klinikums ihre 

Angebote seit Oktober 2018 wohnortnah im Münchener Stadt-

teil Berg am Laim an. Mit dem Standort Berg am Laim ist das 

kbo-Isar-Amper-Klinikum bewusst einen neuen Weg gegangen. 

Berg am Laim liegt zwar im Münchener Osten, aber die Nähe 

zum Zentrum ist spürbar. Gerade für die Patienten ist diese Nähe 

wichtig und entscheidend. Bislang konnten sie auf die tagesklini-

schen Angebote im kbo-Klinikum München-Ost in Haar zurück-

greifen, was für manche Patienten (und Angehörige) tatsächlich 

eine Belastung bedeutete. Die längeren Anfahrtswege waren 

gerade für ältere Patienten und ihre Angehörigen schwierig.

Mit der Eröffnung wurde eine weitere Lücke im psychiatrischen 

Versorgungsnetz geschlossen. PD Dr. Jens Benninghoff und Dr. 

Michael Schwarz, Chefärzte der beiden kbo-Tageskliniken, zeigen 

sich zufrieden mit dem bisherigen Start: „Die Patienten nehmen 

das Angebot sehr gut an, gerade die gute Erreichbarkeit mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln ist für unsere Patienten wichtig.“ 

Auch die Zusammenarbeit mit dem breit aufgestellten Versor-

gungsnetz sei gut, man sei sehr gut aufgenommen worden. „Der 

Austausch läuft gut, wir sind gut integriert.“ 



11kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |

Personalien

07/2018
Viktoria Lehrer übernimmt die Leitung der kbo-

Berufsfachschulen München-Ost (seit 01/2018 bereits 

kommissarisch).

09/2018
Dr. Stefan Poljansky wird Chefarzt des Zentrums für 

Altersmedizin am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn.

10/2018
Prof. Dr. Peter Zwanzger, Prof. Dr. Peter Brieger und Prof. 

Dr. Michael Landgrebe werden vom Nachrichtenmagazin 

Focus Gesundheit in der aktuellen Ärzteliste als Deutschlands 

Top-Mediziner für die Psyche ausgezeichnet.

10/2018
Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender von kbo, feiert sein  

25-jähriges Dienstjubiläum. 

10/2018 
Prof. Dr. Ulrich Zimmermann wird Chefarzt der Klinik für 

Suchtmedizin und Psychotherapie des kbo-Isar-Amper-Klinikums 

München-Ost.

11/2018
Prof. Dr. Peter Zwanzger wird auf der 20. Jahrestagung der 

Gesellschaft für Angstforschung (GAF) in Freiburg zum  

1. Vorsitzenden der GAF gewählt.

Memory-Zentrum eröffnet
Das Memory-Zentrum am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-

Ost bietet seit Oktober 2018 älteren Menschen Diagnostik und 

Behandlung bei einer möglichen Demenz-Erkrankung. Viele 

lebensältere Menschen kennen es aus ihrem Alltag: Man wird 

vergesslicher, man kann sich nicht mehr so gut und so lange 

konzentrieren. Ist das normal und altersbedingt? Oder ist es doch 

etwas Schlimmeres? Viele Menschen treibt dann die Sorge um, 

dass es sich um eine Demenz handeln könnte und sie suchen 

dringend Hilfe und Beratung. 

Das neu gegründete Memory-Zentrum am kbo-Klinikum 

München-Ost bietet ab sofort in dieser wichtigen Lebenssitua-

tion Hilfe, Beratung und bei Bedarf auch eine Behandlung an. 

„Je früher Experten die richtige Diagnose stellen, umso erfolg-

reicher sind später die therapeutischen Möglichkeiten bei einer 

Demenz“, erklärt PD Dr. Jens Benninghoff, Chefarzt des Zentrums 

für Altersmedizin und Entwicklungsstörungen (ZfAE).

Eng arbeitet das Memory-Zentrum mit den niedergelassenen Kol-

legen in den Praxen im Umkreis zusammen. „Falls ein Haus- oder 

Facharzt bei einem Patienten eine mögliche Demenz abklären 

lassen will, stehen wir gerne zur Verfügung“, erläutert Dr. Alexan-

der Kuss, Oberarzt der geronto-psychiatrischen Institutsambulanz 

und des Memory-Zentrums am ZfAE. 

Patienten können sich aber auch direkt beim Memory-Zentrum 

anmelden, eine Überweisung ist nicht zwingend notwendig. Das 

Memory-Zentrum bietet aber mehr als nur die Diagnostik einer 

möglichen Demenz. „Gerade wenn die Diagnose Demenz gestellt 

und gesichert ist, benötigen die Patienten und ihre Angehörigen 

sehr schnell ein umfassendes Behandlungsangebot“, so Dr. 

Verena Buschert, Dipl.-Psychogerontologin am Memory-Zentrum 

des ZfAE.

Dabei gibt es neben der Therapie kognitiver Einbußen und kör-

perlicher Aktivierung auch Hilfestellung bei der Bewältigung der 

psychischen Folgen der Erkrankung. „Patienten und Angehörige 

brauchen eine Perspektive für die Zukunft, denn die Diagnose 

Demenz ist ein tiefer Einschnitt im Leben“, erläutert Benninghoff. 

Patienten können eine ambulante Behandlung wählen, um mög-

lichst lange in der vertrauten Lebenssituation bleiben zu können. 

„Je nach der Lebenssituation des Patienten können wir sowohl 

ambulante als stationäre Behandlungen anbieten“, so Buschert. 


